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Vorwort 
 
Die Beschaffungsrichtlinien halten für die meisten Produktegruppen fest, was beim Einkauf zu 
beachten ist. Zudem finden sich Tipps und Links, die der Einkäuferin / dem Einkäufer helfen, 
nachhaltige Produkte auszuwählen und mit diesen verantwortungsvoll umzugehen. Nachfol-
gende Leitsätze definieren den Rahmen für die Beschaffung. 
 
Bewusst einkaufen: Die Mitarbeitenden der Gemeinde, inklusive der Schulen, informieren 
sich aktiv über die zu beschaffenden Produkte und Dienstleistungen und bringen ihr Wissen in 
den Beschaffungsprozess ein. Sie pflegen Lieferantenbeziehungen, die auf einer fairen Zu-
sammenarbeit beruhen. 
 
Ökologisch einkaufen: Lupsingen beschafft Produkte und Dienstleistungen, die über den 
ganzen Lebenszyklus (Herstellung, Nutzung/Gebrauch, Rückbau/Entsorgung) möglichst ge-
ringe Auswirkungen auf die Umwelt haben und wenig natürliche Ressourcen verbrauchen. 
 
Sozial einkaufen: Lupsingen beschafft von Anbietenden, die geltende Arbeitsschutzbestim-
mungen einhalten und faire Arbeitsbedingungen für eigene MitarbeiterInnen und diejenigen 
der Zulieferanten schaffen. 
 
Wirtschaftlich einkaufen: Lupsingen beschafft zum bestmöglichen Preis-Leistungsverhält-
nis, nach Möglichkeit bei lokalen Anbietenden und unter Berücksichtigung der Lebenszyklus-
kosten. 
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1 Allgemeines  
 
Für die Vergabe von Aufträgen der Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft gelten das kanto-
nale Gesetz über öffentliche Beschaffungen (SGS 420) und die kantonale Beschaffungsver-
ordnung (SGS 420.11). Eine Übersicht über das Beschaffungswesen im Kanton Basel-Land-
schaft bietet die „Beschaffungsfibel“ http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/bud/beschaf-

fung/abc-beschaffung_2006.pdf. 
 
Ergänzend dazu erlässt der Gemeinderat Lupsingen mit Beschluss vorliegende Beschaffungs-
richtlinien.  
 

2 Ausgangslage  
 
Im Rahmen des Prozesses impuls 21 im Jahr 2008 hat sich der Gemeinderat schon früh zu 
einer nachhaltigen Politik bekannt. Durch die Umsetzung des Labels Energiestadt (Zertifiziert 
seit 2011) ist die Gemeinde verpflichtet, die nachhaltige Entwicklung von Lupsingen zu leben. 
Mit dem Energieleitbild (GRB vom 26.4.2018) hat der Gemeinderat ausserdem den sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen im Allgemeinen und mit der Energie im Speziellen be-
kräftigt. 
 
Die vorliegenden Beschaffungsrichtlinien dienen dazu, die Verpflichtungen zu erfüllen und 
diese im Beschaffungsbereich umzusetzen.  
 

3 Anwendungsbereich und Gültigkeit 
 
Diese Beschaffungsrichtlinien gelten für sämtliche Vergaben, wie für Material- und Geräteein-
käufe, Bau-, Planungs-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge, die die Gemeinde tätigt.  
 
Die Beschaffungsrichtlinien schreiben fest, welche Minimalstandards und welche Kriterien bei 
der Beschaffung geprüft werden müssen. Können diese Standards oder Kriterien nicht einge-
halten werden, so ist dies im Beschaffungsantrag zu dokumentieren und zu begründen.  
 
Anpassungen dieser Beschaffungsrichtlinien, auf Grund von Gesetzesänderungen oder geän-
derter Bedürfnisse der Gemeinde, können per Gemeinderatsbeschluss jederzeit vorgenom-
men werden. 
 
Die Anwendung dieser Beschaffungsrichtlinien ist für Behörden, Verwaltung und Schule ver-
bindlich.  
  

http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/bud/beschaffung/abc-beschaffung_2006.pdf
http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/bud/beschaffung/abc-beschaffung_2006.pdf
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4 Verfahrensarten  
 
Gemäss der kantonalen Gesetzgebung können Aufträge je nach Auftragssummen in folgende 
Verfahrensarten unterteilt werden (Beschreibung im Anhang 1):  
 
- offenes Verfahren  
- selektives Verfahren (= offenes Verfahren mit Präqualifikation) 
- Einladungsverfahren 
- freihändiges Verfahren  
 
Dabei gelten für verschiedene Auftragsarten folgende Schwellenwerte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: Beschaffungsverordnung, SGS 420.11, Stand Dezember 2015) 

 
Begriffe zur Grafik: 
Bauhauptgewerbe (Rohbau Hoch-/Tief und Strassenbau) = Aushub, Maurer, Holzbau etc. 
Baunebengewerbe (Ausbaugewerbe) = Haustechnik, Maler, Bauschlosser, Schreiner etc. 
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5 Kriterien  
 
Grundsätzlich ist zwischen Eignungs- und Zuschlagskriterien zu unterscheiden. In der Publi-
kation zur Ausschreibung sind die Eignungs- und Zuschlagskriterien zwingend aufzuführen. 
Nach der Veröffentlichung können die Kriterien (Anzahl und Gewichtung) nicht mehr geändert 
werden.  
 
Die Eignungskriterien dienen der Prüfung der Anbietenden, der Dienstleistung oder der Pro-
dukte bezüglich der verlangten Leistung. Eignungskriterien stellen somit bei Nichterfüllung 
auch ein Ausschlusskriterium dar. Bei Einladungs- und Freihandverfahren sind die Eignungs-
kriterien jeweils auf das Geschäft angepasst im Voraus festzulegen und die einzuladenden 
Anbieter nach diesen auszuwählen. Beispiel-Kriterien: Entfernung des Anbieters, Lehrbetrieb, 
Fachliche Eignung, Bisherige Erfahrungen, Betriebsgrösse, Sozialarbeitsplätze, Frauenanteil, 
usw.  
 
Die Zuschlagskriterien dürfen nicht diskriminierend sein und sind für jede Beschaffung aus 
fachlicher, ökonomischer, sozialer und ökologischer Sicht individuell festzulegen. Zuschlags-
kriterien können z.B. Angebotspreis, Referenzprojekte, Qualifikationen des Schlüsselperso-
nals, Kapazität des Auftragnehmers, Service und Unterhalt, Lebensdauer, Ausführungsdauer, 
Lieferfristen, Ästhetik, Umweltverträglichkeit, Garantiedauer, Normen der ILO (Internationale 
Arbeitsorganisation), Gleichberechtigung von Frau und Mann, usw. sein. Das bedeutet, dass 
der Freiraum zur Anwendung der zusätzlich von der Gemeinde festgelegten Kriterien vor allem 
im freihändigen Verfahren und bei der Auswahl der Einzuladenden im Einladungsverfahren 
zum Tragen kommt. 
 

6 Beschaffungsgrundsätze des Gemeinderates  
 
6.1 In der Regel ist der gesetzliche Spielraum für das freihändige Verfahren und das Einla-

dungsverfahren auszuschöpfen. Bis zu einem Vergabewert von CHF 10‘000.00 wird in 
der Regel das freihändige Verfahren gewählt. Der Gemeinderat kann in Einzelfällen je-
weils ein höherrangiges Verfahren, als durch Schwellenwerte gegeben, festsetzen.  

 
6.2  Im freihändigen Verfahren und für die Auswahl der einzuladenden Firmen im Einla-

dungsverfahren, sind die generellen Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen. Das 
bedeutet, in den Beschaffungsprozessen der Gemeinde Lupsingen sind wirtschaftliche, 
soziale/ethische sowie ökologische Kriterien miteinander abzuwägen. Bei der Beschaf-
fung sind immer Kriterien aus allen drei Bereichen zu prüfen und möglichst gleichwertig 
zu gewichten. Die Gewichtung der Kriterien muss nachvollziehbar sein.  
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6.3  Der Gemeinderat legt generelle Nachhaltigkeitskriterien für die drei Bereiche Wirtschaft, 

Soziales und Umwelt fest, an denen sich die Beschaffung zu orientieren hat. Er aktuali-
siert die Kriterien periodisch. Die Nachhaltigkeitskriterien sind im Dokument «Formu-
lar/Checkliste zu Beschaffungsantrag» (Anhang 4) festgelegt.  

 
6.4  Bei Beschaffungsanträgen mit einem Wert grösser als CHF 10‘000.00 ist zu dokumen-

tieren, inwieweit die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtig worden sind. Dazu dient die 
Tabelle im Anhang 7 oder eine allfällige, daraus erarbeitete, spezielle Tabelle für den 
jeweiligen Fachbereich.  

 

7 Beschaffungsbereich Hoch-/Tiefbau und Energieversorgung 
 
7.1 Die Gemeinde richtet sich bei Sanierungen und Neubauten von kommunalen Gebäu-

den, sowie bei durch die Gemeinde unterstützte Bauten nach dem jeweils gültigen «Ge-
bäudestandard» von Energiestadt (Anhang 1). Um den Einsatz sogenannter «grauer 
Energie» der Baumaterialien gering zu halten, wird bei Um- und Neubauten im Hochbau 
eine Holzbau-Variante geprüft. Bei der Beschaffung von sanitären Installationen und 
Armaturen wird auf einen geringen Wasserverbrauch geachtet. Bei Neubauten und To-
talsanierungen wird, wenn möglich und sinnvoll, eine Regenwassernutzung installiert. 

 
7.2 Für Bauvorhaben, bei welchen die Leistungen ausgeschrieben werden, wird generell 

Eco-Devis (SIA 112/1) angewendet. In Bereichen wo noch kein Eco-Devis existiert 
(Strassenbau, Tiefbau), muss auf eine möglichst ressourcenschonende Bauweise ge-
achtet werden (Recycling-Kies, Natursteine aus der Schweiz/Europa, nur mit dem Label 
«Fair Stone», etc.). Die externen Planer sind entsprechend anzuweisen. 

 
7.3 Für grössere Beschaffungen, die weder aus der Schweiz noch aus Europa stammen, 

ist vom Lieferanten mindestens die "Erklärung zur Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnor-
men“ (Selbstdeklaration) zu verlangen.  

 
7.4 Energiebeschaffung: Die Gemeinde setzt, auf eigene Stromerzeugung mittels Fotovol-

taik-Anlagen auf gemeindeeigenen Bauten. Der über die eigene Erzeugung hinausge-
hende Strombedarf, wird aus neuen erneuerbaren Energien mit dem Label «natu-
remade basic» und «naturemade star» abgedeckt. 

 

8 Beschaffungsbereich Dienstleistungen 
 
Wenn immer möglich sollen bei der Unternehmerwahl Nachhaltigkeits-Aspekte berücksichtigt 
werden (Umwelt-Management-Systeme, Soziale Aspekte, geographische Nähe). 
 

9 Beschaffungsbereich Verbrauchsmaterial und Gebrauchgsge-
genstände 
 
Die Gemeinde richtet sich nach dem aktuellen Beschaffungsstandard von Energiestadt. Aktuell 
gilt der Beschaffungsstandard 2018 (Anhang 2). 
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Nachfolgend werden nur noch ergänzende Bestimmungen aufgeführt:  
 
9.1. Papierwaren und Drucksachen:  
 
Weitere Papierprodukte wie Couverts, Hygienepapiere, Papierrollen sind in Recyclingqualität 
zu beschaffen. Abweichungen von diesen Kriterien sind zu begründen. Für Schreibmaterialien, 
Sichtmappen und Ordner ist in erster Linie auf eine lange Lebensdauer Wert zu legen. Für 
Ordner und Sichtmappen sind wo möglich Recyclingstoffe zu bevorzugen. Mit dem Druck sind 
Betriebe zu beauftragen, die lösemittelarme Verfahren anwenden. www.voc-arm-drucken.ch. 
 
Um den Papierverbrauch möglichst gering zu halten, sollen Unterlagen nur ausgedruckt wer-
den, wenn unbedingt notwendig. Ein doppelseitiger Ausdruck ist Standard. 
 
9.2 Produkte aus Holz 
 
Bei der Beschaffung von Holzwerkstoffen und Holzprodukten, ist Holz aus nachhaltiger Nut-
zung zu wählen. Generell sind Holz und Holzwerkstoffe mit dem Herkunftszeichen «Schweizer 
Holz» zu verlangen. Ist das nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, muss das Holz 
mit den FSC- oder dem PEFC-Label für nachhaltige Bewirtschaftung ausgezeichnet sein. Auf 
Tropenholz und/oder auf Holz aus Raubbau ist zu verzichten. Abweichungen sind zu begrün-
den. Details zu Holzarten siehe Anhang 3. 
 
9.3 Leuchtmittel für öffentliche Beleuchtung 
 
Lupsingen hat seit vielen Jahren erfolgreich Solarleuchten im Einsatz. Für Beleuchtungs-
punkte ohne direkten Stromanschluss, soll immer der Einsatz von Solarleuchten geprüft wer-
den. Beim Ersatz von Leuchtmittel wird auf höchste Energieeffizienz geachtet. 
 

10 Beschaffungsbereich Geräte, Maschinen, Fahrzeuge 
 
Die Gemeinde richtet sich nach dem aktuellen Beschaffungsstandard von Energiestadt. Aktuell 
gilt der Beschaffungsstandard 2018 (Anhang 2). 
 
Nachfolgend werden nur noch ergänzende Bestimmungen aufgeführt:  
 
10.1 Mobilität/Fahrzeuge (Personenfahrzeuge) 
 
Vor der Beschaffung von Fahrzeugen ist das Bedürfnis sorgfältig abzuklären. Es sollte insbe-
sondere geprüft werden, ob die gewünschten Transporte auch ohne Anschaffung eines eige-
nen Fahrzeuges möglich sind (Miete, Mitbenutzung etc.). Die zu beschaffenden Fahrzeuge 
müssen bezüglich Energieeffizienz und Umweltstandards möglichst «Best Practice» entspre-
chen.  
 
10.2 Maschinen und Geräte 
 
Vor der Beschaffung von Maschinen und Geräten, ist das Bedürfnis sorgfältig abzuklären. Es 
sollte insbesondere geprüft werden, ob die gewünschten Leistungen durch Miete oder Mitbe-
nutzung, zum Beispiel zusammen mit einer Nachbargemeinde, erbracht werden können. Ist 
eine Anschaffung unumgänglich wird eine sorgfältige Bedarfsabklärung vorausgesetzt. Die 

http://www.voc-arm-drucken.ch/
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Maschine oder das Arbeitsgerät soll lang erhalten bleiben und die gewünschte Leistung mög-
lichst effizient erbringen.  
 
Bei der Bewertung verschiedener Varianten müssen die schädlichen Auswirkungen auf Um-
welt und Gesundheit (Energieart, Energieverbrauch, Abgase und Lärm) im Betrieb stark ge-
wichtet werden. Wo möglich werden elektrisch betriebene Geräte bevorzugt. 
 

11 Zuständigkeiten  
 
Die Zuständigkeiten für die Beschaffungsprozesse im Rahmen des Budgets sind wie folgt ge-
regelt:  
 
Bereich: Zuständig: 
Bau und Dienstleistungen  Gemeinderat 
Bereich Lieferungen für alle Verfahren  Gemeinderat  
Routinebeschaffungen < Fr. 10‘000.00 Verwaltung 
 
Über sämtliche Beschaffungsprozesse ausserhalb des Budgets entscheidet der Gemeinderat.  
 

12 Controlling und Anpassungen 
 
Der Gemeinderat ist verantwortlich für die Einhaltung der Beschaffungsrichtlinien auf sämtli-
chen Stufen. Er installiert ein geeignetes Controlling. 
 
Der Gemeinderat ist dafür besorgt, dass die Richtlinien periodisch den Entwicklungen ange-
passt werden. 
 

13 Liste der Anhänge  
 
Folgende Anhänge gelten als integrierende Bestandteile dieser Richtlinie: 
 
1. Gebäudestandard 2019 von Energiestadt 

https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:d45912d0-53d9-4fd0-ba37-20fc70727ffd/Ge-
bauedestandard_2019.pdf 
 

2. Beschaffungsstandard 2018 von Energiestadt  
https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:fdda429e-90c8-474d-9cdc-6c74baa38e3a/Be-
schaffungsstandard.pdf  

 
3. Ergänzende Kriterien Holz und Holzprodukte 

 
4. Formular / Checkliste zu Beschaffungsantrag 

https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:d45912d0-53d9-4fd0-ba37-20fc70727ffd/Gebauedestandard_2019.pdf
https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:d45912d0-53d9-4fd0-ba37-20fc70727ffd/Gebauedestandard_2019.pdf
https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:fdda429e-90c8-474d-9cdc-6c74baa38e3a/Beschaffungsstandard.pdf
https://www.local-energy.swiss/dam/jcr:fdda429e-90c8-474d-9cdc-6c74baa38e3a/Beschaffungsstandard.pdf


Beschaffungsrichtlinien Version 25. Juni 2020 Seite 10 von 21 
Einwohnergemeinde Lupsingen 

Anhang 1: Gebäudestandard 2019 von Energiestadt 
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Anhang 2: Beschaffungsstandard 2018 von Energiestadt 
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Anhang 3: 
Ergänzende Kriterien Holz und Holzprodukte 

 
 
Hinweise für die Beschaffung 
 
Die nachfolgenden Anforderungen beschränken sich auf Holz und Holzprodukte. 
 
Die Anforderungen gelten für alle Bereiche der Einwohnergemeinde Lupsingen sowie für von ihrem 
beauftragten Architekten und Unternehmer. Sie sind in Ausschreibungen, in den Werkvertrag oder bei 
Direktbestellungen aufzunehmen. 
 
Empfehlung für welche Bauelemente welche Holzarten verwendet werden sollen 

Bauelemente Holzarten 

Fenster, Fassadenverkleidung, 

Konstruktionen aussen 

Douglasie, Edelkastanie, Eiche, Fichte, Kiefer (Föhre), Lärche, Robinie, 

Weisstanne 

 

Spielgeräte aussen Douglasie, Edelkastanie, Eiche, Kiefer (Föhre), Lärche, Robinie, Weis-

stanne 

 

Fensterläden gleiche Arten wie Fenster, aber keine Kiefer (Föhre) 

 

Türen, Tore Ahorn, Birke, Birnbaum, Douglasie, Eiche, Erle, Fichte, Kiefer (Föhre), 

Kirschbaum, Lärche, Nussbaum, Pappel, Robinie, Rotbuche, Rosskasta-

nie, Weisstanne 

 

Konstruktionen innen Hochbeanspruchte Konstruktionen: Buche, Eiche, Esche 

Normal beansprucht: Fichte, Kiefer (Föhre), Tanne 

 

Treppen Ahorn, Buche, Birnbaum, Eiche, Fichte, Kiefer (Före) Kirschbaum, Lär-

che, Nussbaum, Robinie, Rotbuche, Weisstanne, Ulme 

 

Täfer, Verkleidungen gleiche Holzarten wie Treppen, ausserdem auch  

Arve, Eibe, Linde, Pappel 

 

Fussböden, Parkett gleiche Holzarten wie Treppen, ausserdem auch  

Edelkastanie, Eibe 

 

Rahmen, Leisten Douglasie, Eiche, Erle, Fichte, Kiefer (Föhre), Kirschbaum, Lärche, 

Linde, Pappel, Robinie, Rotbuche, Weisstanne 

 

Holzroste Feuchtbereiche: Edelkastanie, Eiche, Robinie 

 

Blind-, Füllholz Aspe, Esche, Fichte, Tanne 

 

 
Weitere Angaben zur ökologischen Leistungsbeschreibung bei Schreinerarbeiten, bei der Oberflä-
chenbehandlung, bei Wandverkleidungen aus Holz oder bei Möbeln finden sich unter www.eco-
bau.ch. 
  

http://www.eco-bau.ch/
http://www.eco-bau.ch/
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Anhang 4: 
Formular / Checkliste zu Beschaffungsantrag 

 
 
 
Diese Tabelle ist ein Entwurf und für den jeweiligen Beschaffungsauftrag zu überarbeiten und zu prä-
zisieren damit die Checkliste sinnvoll anwendbar ist. Die angepasste Tabelle ist ausgefüllt, dem jewei-
ligen Beschaffungsantrag grösser CHF 10‘000 beizufügen.  
 
 
Beschaffungsgegenstand: _____________________________________  
 

Kriterium Labels und Vorgaben Berück-
sichtigt 

Nicht 
berück-
sichtigt 

Nicht 
abge-
klärt 

Nicht  
relevant 

 
Wirtschaftliche Kriterien 

     

Preis, inkl. Lieferung, Installa-
tion, in Betriebnahme und 
Transport 

     

Betriebskosten inkl. Wartung, 
Service, Lizenzen, Ersatzteile, 
Verbrauchsmaterial, Instand-
haltung und Ressourcenver-
brauch 

     

Endkosten inkl. Abbruch, De-
montage, Entsorgung 

     

Externe Sozial- und Umwelt-
kosten 

     

Verhältnis Ankauf zu Unterhalt      

Verhältnis Ankauf zu Ver-
brauchsmaterial 

     

Lokale Wertschöpfung Gewerbe von  
Lupsingen  

    

Lebensdauer      

 
Sozialkriterien 

Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen 

Submissionsgesetz     

Einhaltung der Gesamtarbeits-
verträge oder ähnlicher Verein-
barungen 

Submissionsgesetz     

Gleichstellung von Mann und 
Frau 

Submissionsgesetz     

Einhaltung des Prinzips glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit 

     

Menschenwürdige Arbeitsbe-
dingungen 

ILO-Normen 
ILO-Kernkonventionen 

    

Zur Verfügungsstellung von 
Ausbildungsplätzen 

     

Zur Verfügungsstellung von 
Sozialarbeitsplätzen 

     

Einhaltung der Menschen-
rechte, keine Kinderarbeit 

UN-Charta der Men-
schenrechte 
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Kriterium Labels und Vorgaben Berück-
sichtigt 

Nicht 
berück-
sichtigt 

Nicht 
abge-
klärt 

Nicht  
Relevant 

 
Umweltkriterien 

     

Energie- und Ressourcenver-
brauch bei Herstellung und 
Entsorgung 

Energieetikette     

Energie- und Ressourcenver-
brauch im Betrieb  

     

Wasserverbrauch bei Herstel-
lung und Entsorgung 

     

Wasserverbrauch im Betrieb      

Transportdistanzen      

Emissionen (Abgase, Lärm, 
CO2,…) im Betrieb 

     

Auswirkungen auf die Gesund-
heit am Arbeitsplatz 

     

Auswirkung auf Tier- und 
Pflanzenwelt, Landschaft, 
Ortsbild 

     

Biologische Lebensmittel und 
Rohstoffe 

     

 
 
 


